
Wagner, Gert G.

Article

Künstliche Intelligenz verhindert Diskriminierung? Muss
nicht - kann aber!

DIW Wochenbericht

Provided in Cooperation with:
German Institute for Economic Research (DIW Berlin)

Suggested Citation: Wagner, Gert G. (2019) : Künstliche Intelligenz verhindert Diskriminierung?
Muss nicht - kann aber!, DIW Wochenbericht, ISSN 1860-8787, Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, Vol. 86, Iss. 20, pp. 372-,
https://doi.org/10.18723/diw_wb:2019-20-3

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/198023

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://doi.org/10.18723/diw_wb:2019-20-3%0A
https://hdl.handle.net/10419/198023
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


KOMMENTAR
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Algorithmen in Form mathematisch-statistischer Verfahren 

diskriminieren nicht, heißt es oft. Das stimmt aber nicht. Algo-

rithmen sind weder per se neutral, noch ist es unmöglich, dass 

sogenannte selbstlernende Systeme diskriminieren, ganz im 

Gegenteil. Gerade bei diesen ist die Gefahr einer systematischen 

Diskriminierung durch die erlernten Modell groß, denn sie wer-

den auf historischen Daten „trainiert“, die sämtliche historischen 

und aktuellen Diskriminierungen unserer Gesellschaft nachbil-

den. Gleichwohl muss man Algorithmen nicht verteufeln, denn 

sie bieten auch die Möglichkeit, Diskriminierung offenzulegen 

und zu verhindern.

Früher kam man sexistischen oder anders diskriminierenden 

Entscheidern, die über ihre Motive schwiegen, nur schwer auf 

die Schliche. Wenn zum Beispiel ein Privatmann eine Wohnung 

vermietet, wird man ihm niemals Diskriminierung nachweisen 

können, wenn er nicht ausspricht, dass er etwa Menschen mit 

dunkler Hautfarbe oder Familien mit kleinen Kindern als Mieter 

nicht will. Würde dieser Vermieter jedoch einen Algorithmus 

einsetzen, etwa einen Fragebogen, der ihm hilft, BewerberInnen 

vorzusortieren – was Wohnungsbaugesellschaften übrigens 

machen –, hat dies einen entscheidenden Vorteil: Man kann sich 

diesen Algorithmus anschauen und testen.

Es wird zwar gerne behauptet, selbstlernende Algorithmen 

wären aufgrund ihrer Komplexität undurchschaubar, das ist aber 

nicht einmal die halbe Wahrheit. Selbst für neuronale Netze (das 

sind Computeralgorithmen, die als völlig undurchschaubar gel-

ten) ist es möglich, herauszubekommen, welche „Nerven zellen“ 

(Knoten) maßgeblich an einer automatischen Entscheidung 

beteiligt waren und was sie repräsentieren. Zudem – und das ist 

technisch immer möglich – kann man schlicht das Verhalten des 

Algorithmus prüfen, indem man den Entscheidungsprozess, der 

im Computer abläuft, gar nicht weiter betrachtet und lediglich 

Ergebnisse für eine Vielzahl von Beispieldaten bzw. Personen 

hinsichtlich zuvor definierter Kriterien von Fairness und Diskri-

minierung prüft. Das ist so, als würde die Stiftung Warentest eine 

Kaffeemaschine testen.

Die Stiftung Warentest braucht nicht den Bauplan zu kennen, um 

festzustellen, ob die Mühle gut mahlt und wie lange sie durch-

hält. Testen macht die interne Komplexität eines Algorithmus 

für die Qualitätskontrolle völlig irrelevant. Mit einem geeigneten 

„Testset“ von Daten lässt sich also feststellen, ob ein Algorithmus 

diskriminiert.

Wobei freilich vorab sauber definiert werden muss, was wir unter 

Fairness überhaupt verstehen. Die Festlegung von Fairness- 

Kriterien ist weder trivial noch eindeutig. Beispiel Kreditvergabe: 

Ist die Kreditvergabe nur dann fair, wenn dieselben Anteile von 

Frauen und Männer, die einen Kredit wollen, auch bekommen? 

Dann werden Männer bevorzugt, wenn sie öfters als Frauen 

einen Kredit nicht zurückzahlen. Oder ist es fair, wenn kredit

würdige Frauen und Männer in gleichem Maße Kredite bekom-

men? Dann ist die Erfolgsquote von Frauen höher als die von 

Männern. Hört sich plausibel an. Aber man kann unter Fairness 

auch verstehen, dass tatsächlich kreditwürdige Frauen und 

Männer im gleichem Maße fälschlich als nicht-kreditwürdig ein-

gestuft werden. Diesen Fehler der „zweiten Art“ gibt es nämlich 

auch, und in diesem Beispiel würde er die Frauen stärker treffen. 

Dass alle drei Fairnesskriterien gleichzeitig erfüllt werden, ist 

theoretisch zwar möglich, aber in der Realität praktisch nie 

gegeben.

Nicht nur die KI-Forschung muss sich endlich damit befassen, 

was Fairness eigentlich in welcher Situation bedeutet. Und wir 

alle sollen uns anhand von Beispielfällen und einer systema-

tischen Definition und Analyse von Fairness im Klaren darüber 

werden, was Algorithmen mit uns machen. Technisch ist das 

machbar – der Gesetzgeber muss es nur wollen und sicher-

stellen, dass es auch geschieht. Dann wird man bei Algorithmen 

gegebenfalls eingreifen können und sie „lernen“ lassen, nicht zu 

diskriminieren.

Der Beitrag, der in längerer Form in der Süddeutschen Zeitung am 6. Mai 2019 
erschienen ist, entstand in Zusammenarbeit mit der Informatikerin Meike Zehlike, 
Humboldt Universität Berlin und Max Planck Institut für Softwaresysteme in 
Saarbrücken.
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